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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

in diesem Mandantenbrief möchten wir Sie über aktuelle steuerrechtli-

che Entwicklungen sowie wichtige Fristen und Änderungen informieren.

Alle  Inhalte  wurden  sorgfältig  recherchiert  und  aufbereitet,  um  Ihnen

eine zuverlässige und verständliche Informationsgrundlage zu bieten.

Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, und

freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

Sollten  Sie  Fragen  haben  oder  eine  individuelle  Beratung  wünschen,

stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Steuerbüro Heinemann

Am Bruchfeld 18, 29308 Winsen (Aller)

Telefon: 05143 9809-0

franziska.heinemann@stb-heinemann.de
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Steuerrecht

Plan der Bundesregierung: Erst
Sonderabschreibungen für Unternehmen ab 1.7.2025
- dann KSt-Senkung

Die neue Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, über den
nach  deren  Willen  schnellstmöglich  in  Bundestag  und  Bundesrat  ent-
schieden  werden  soll.  Gegenstand  des  beabsichtigten  "Gesetz  für  ein
steuerliches  Investitionsprogramm  zur  Stärkung  des  Wirtschaftsstand-
orts Deutschland" sind u. a. die Investitionsförderung für Unternehmen
bereits  ab  dem  1.7.2025  befristet  bis  zum  31.12.2027.  Sodann  soll  die
Körperschaftsteuer  (KSt)  von  15  %  auf  10  %  sinken,  und  zwar  ab  dem
1.1.2028 jährlich um 1 % befristet bis zum 31.12.2032. Die Gesamtsteu-
erbelastung  für  Unternehmen  soll  von  derzeit  etwa  30  %  bis  zum  Jahr
2032 auf knapp 25 % sinken. Thesaurierte Gewinne, also solche, die im
Unternehmen  verbleiben,  sollen  mit  einem  reduzierten  Steuersatz  ge-
zielt Reinvestitionen ermöglichen und Planungssicherheit für die Unter-
nehmen gewährleisten.

Die Bundesregierung will kurzfristig Impulse für Investitionen setzen so-
wie  Wachstum  und  Wettbewerbsfähigkeit  der  Unternehmen  fördern.
Dabei  sollen  Unternehmen  bewegliche  Wirtschaftsgüter,  wie  z.  B.  Ma-
schinen, diese in den Jahren 2025 bis 2027 direkt mit maximal 30 % jähr-
lich abschreiben können. Die Neuregelung soll nach dem Gesetzentwurf
der  Bundesregierung  bereits  ab  dem  1.7.2025  gelten  und  für  alle  An-
schaffungen vor dem 1.1.2028.

Für neu angeschaffte, betrieblich genutzte reine Elektrofahrzeuge sollen
75 % der Anschaffungskosten im Jahr der Anschaffung abgesetzt werden
können sowie in den 5 Folgejahren jeweils 10 %, 5 %, 5 %, 3 % und 2 %.
Für  Hybridfahrzeuge gilt  diese  Förderung nicht.  Sie  gilt  für  Anschaffun-
gen zwischen dem 1.7.2025 und vor dem 1.1.2028.

Weiterhin soll  die  steuerliche Forschungs-  und Entwicklungszulage aus-
geweitet  werden.  Von  2026  bis  2030  soll  die  Obergrenze  der  Bemes-
sungsgrundlage  bei  der  steuerlichen  Forschungszulage  von  10  Mio.  €
auf 12 Mio. € angehoben werden. Betriebs- und Gemeinkosten werden
hierbei künftig mit einem pauschalen Abschlag von 20 % berücksichtigt.

Bis 2029 sind bis zu 46 Milliarden € weniger Steuereinnahmen aus die-
sen Maßnahmen für den Staatshaushalt zu erwarten.

Wie kurzfristig die Bundesregierung den Gesetzentwurf sowohl im Bun-
destag  als  auch  im  Bundesrat  verabschieden  lassen  kann,  bleibt  abzu-
warten.  Der Zeitpunkt  war zum Redaktionsschluss noch unklar.  Zumin-
dest  die  Zustimmung  des  Bundesrates  wird  voraussichtlich  erst  nach
der Sommerpause eingeholt werden können.

Unternehmen,  die  alsbald  die  Anschaffung  von  betrieblich  genutzten
Fahrzeugen planen, sollten die Verabschiedung des Gesetzes abwarten,
wenn  eine  zügige  und  hohe  Abschreibung  seitens  des  Unternehmens
gewünscht ist.

BFH: Zurechnungs­besteuerung für Stiftungen nach
dem Außensteuergesetz ist europarechtswidrig

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass die Beschränkung der
Ausnahme von der Zurechnungsbesteuerung auf Familienstiftungen mit
Sitz oder Geschäftsleitung in der EU oder im Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) gegen die Kapitalverkehrsfreiheit  verstößt und somit  euro-
parechtswidrig ist. Diese gilt auch für Drittstaaten wie die Schweiz.

Geklagt hatten Begünstigte einer Schweizer Familienstiftung, denen das
deutsche Finanzamt das Einkommen der Stiftung zugerechnet hatte, ob-
wohl  sie  keine Ausschüttungen erhalten hatten.  Eine Ausnahme wurde
ihnen wegen des Sitzes der Stiftung außerhalb der EU bzw. des EWR ver-
wehrt.

Der  BFH entschied  jedoch,  dass  auch  auf  ausländische  Familienstiftun-
gen in Drittstaaten wie der Schweiz die Ausnahme der Zurechnungsbe-
steuerung anzuwenden ist und ihnen damit zugute kommt.

Diese  Entscheidung  stärkt  die  Rechtsposition  vieler  Begünstigter.  Die
Auswirkungen auf das Außensteuergesetz bleiben abzuwarten.

BMF-Schreiben zum Sonderausgaben­abzug für
Vorsorge­aufwendungen bei steuerfreien
Auslandseinkünften

Das  Bundesfinanzministerium  hat  am  3.4.2025  ein  Schreiben  zur  An-
wendung  der  Ausnahmen  vom  Sonderausgabenabzugsverbot  für  Vor-
sorgeaufwendungen  betreffend  die  Beiträge  zur  gesetzlichen  Renten-,
Kranken-, Pflege- sowie Arbeitslosenversicherung veröffentlicht.

Anlass hierfür waren aktuelle Urteile des Bundesfinanzhofs (BFH) sowie
gesetzliche  Änderungen.  Zunächst  war  entgegen  des  grundsätzlichen
Abzugsverbots der genannten Vorsorgeaufwendungen als Sonderausga-
ben  im  Rahmen  der  inländischen  Einkommenbesteuerung  bei  steuer-
freien Auslandseinkünften der Abzug gleichwohl zulässig, sofern es sich
um  Einkünfte  aus  nichtselbstständiger  Tätigkeit  aus  dem  EU-  bzw.
EWR-Ausland oder der Schweiz handelte. 2021 hatte der BFH dann ent-
schieden,  das  zusätzlich  auch  Rentenbezüge  aus  den  genannten  Aus-
landsgebieten einen Sonderausgabenabzug ermöglichten.

3



Juli 2025

Zudem ist für jede Versicherungssparte getrennt zu prüfen, ob im Aus-
land  ein  steuerlicher  Abzug  möglich  ist.  Sofern  dies  nicht  der  Fall  ist,
kann die  steuerliche Berücksichtigung als  Sonderausgabe im Inland er-
folgen.

Im Jahr 2024 wurde durch das Jahressteuergesetz der Sonderausgaben-
abzug  ausgeweitet,  und  zwar  auf  sämtliche  Einkunftsarten,  also  auch
Einkünfte aus sonstiger selbstständiger Tätigkeit über freiberufliche Ein-
künfte hinaus, die bereits 2023 zugelassen wurden, wenn ein wirtschaft-
licher Zusammenhang zu den steuerfreien Auslandseinkünften besteht.

Danach  ist  es  aktuell  so,  dass  Beiträge  zur  gesetzlichen  Renten-,  Kran-
ken-,  Pflege-  und  Arbeitslosenversicherung,  die  durch  steuerfreie  Ein-
nahmen  im  EU-/EWR-Ausland  oder  der  Schweiz  ausgelöst  werden,  ab-
ziehbar sind, sofern der andere Staat keine Abzugsfähigkeit vorsieht.

Für  freiwillige  Versicherungen  ohne  direkten  Zusammenhang  mit  steu-
erfreien  Auslandseinnahmen  gelten  weiterhin  die  allgemeinen  Abzugs-
regeln.  Jede  Versicherungssparte  ist  hierbei  einzeln  zu  bewerten.  Ein
steuerlicher Abzug einer Sparte im Ausland schließt den Abzug einer an-
deren Sparte im Inland nicht aus.

Entscheidend ist  stets der unmittelbare wirtschaftliche Zusammenhang
sowie die konkrete steuerliche Behandlung im Ausland.

Was Mandanten wissen sollten: Anpassung der
Steuerberater­vergütung zum 1.7.2025

Am 1.7.2025 tritt  die  Fünfte  Verordnung zur  Änderung der  Steuerbera-
tervergütungsverordnung  (StBVV)  in  Kraft,  die  erstmals  seit  dem  Jahr
2020 u. a.  eine erhöhende Anpassung der Steuerberatervergütung vor-
sieht.

Hauptpunkte sind hierbei  die Erhöhung der Festgebühren wie z.  B.  der
Zeitgebühr für steuerliche Beratungstätigkeiten, eine Anhebung der ge-
genstandswertabhängigen  Gebühren  für  z.  B.  die  Erstellung  der  Buch-
führung sowie eine Erhöhung der Preise für die Erstellung von Lohnab-
rechnungen. Für die Abrechnung der Zeitgebühren ist eine 15-Minuten-
Taktung vorgesehen.

Parallel zur Erhöhung der Gebühren der Rechtsanwälte werden die Ge-
bühren  der  Steuerberater  im  außergerichtlichen  Einspruchsverfahren
sowie im finanzgerichtlichen Verfahren ebenfalls angepasst.

Besteht z. B. eine Honorarvereinbarung über Zeitgebühren, muss diese
aktiv angepasst werden, wenn eine höhere Gebühr abgerechnet werden

soll.

Erlass von Säumniszuschlägen setzt kein gerichtliches
Verfahren zur AdV voraus

Der Bundesfinanzhof  (BFH)  hat  seine bisherige  Rechtsprechung zu den
Voraussetzungen  des  Erlasses  von  Säumniszuschlägen  geändert.  Dem
zu  entscheidenden  Fall  lag  ein  geänderter  Einkommensteuerbescheid
des Finanzamtes (FA) zugrunde, aus welchem sich für die Kläger eine ho-
he Nachzahlung ergab.

Hiergegen  wendeten  die  Kläger  sich  mit  dem  Einspruch  und  stellten
mehrfach  beim  FA  einen  Antrag  auf  Aussetzung  der  Vollziehung  (AdV),
der  vom  FA  jedoch  wiederholt  abgelehnt  wurde.  Es  stellte  sich  später
heraus, dass die Steuerfestsetzung durch das FA fehlerhaft war. Die Ein-
kommensteuer wurde rückwirkend zugunsten der Steuerpflichtigen her-
abgesetzt.

Die  bereits  entstandenen  Säumniszuschläge  blieben  jedoch  bestehen,
da  die  ursprüngliche  Steuerforderung  formell  rechtswirksam  war.  Die
Kläger beantragten sodann den Erlass der Säumniszuschläge aus sachli-
chen Billigkeitsgründen, was sowohl das FA als auch das FG in erster In-
stanz ablehnten.

Der BFH entschied jedoch entgegen der Auffassung des FA wie auch des
FG,  dass  Säumniszuschläge erlassen werden können,  wenn die  Steuer-
festsetzung später aufgehoben wird und der Steuerpflichtige nachweis-
lich alles getan hat, um die AdV zu erreichen.

Es gibt nach der Entscheidung des BFH keine starre Pflicht, immer auch
einen Antrag  beim FG stellen  zu  müssen.  Das  Verfahren wurde an das
FG zurückverwiesen, um aufzuklären, ob die Kläger ihre AdV-Anträge an
das FA jeweils ausreichend begründet hatten.

Der  BFH  stellte  aber  klar,  dass  nicht  pauschal  verlangt  werden  könne,
dass zwingend ein gerichtlicher AdV-Antrag gestellt werden müsse. Viel-
mehr komme es auf  die konkreten Umstände des Einzelfalls  an,  insbe-
sondere, wie substanziell und nachvollziehbar die Anträge auf AdV beim
FA  waren,  ob  der  Steuerpflichtige  auf  der  Grundlage  des  damaligen
Sachstands  hinreichend  dargelegt  hat,  warum  AdV  geboten  gewesen
wäre  und  ob  besondere  Umstände  vorlagen,  die  eine  gerichtliche  AdV
als vielversprechend erscheinen ließen.

Hieraus ergibt sich, dass ein unterbliebener gerichtlicher Antrag auf AdV
nicht automatisch schädlich ist,  wenn der außergerichtliche AdV-Antrag
beim FA gut begründet wurde. Gleichwohl bleibt es für den Steuerpflich-
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tigen risikoreich, den gerichtlichen AdV-Antrag nicht zu stellen, da nicht
immer  im Vorfeld  klar  ist,  ob  der  Antrag  vielversprechend,  substanziell
und  nachvollziehbar  ist,  sondern  die  Entscheidung  immer  erst  rückbli-
ckend durch ein FA oder FG getroffen wird.
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Wirtschafts-,
Arbeits- und
Sozialrecht

Sommerhitze am Arbeitsplatz

Mit den steigenden Temperaturen im Sommer wird der Schutz von Be-
schäftigten vor Hitze am Arbeitsplatz immer wichtiger. Hohe Temperatu-
ren  können die  Leistungsfähigkeit  beeinträchtigen und gesundheitliche
Risiken mit  sich bringen.  Arbeitgeber sind daher verpflichtet,  geeignete
Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu schüt-
zen.

Die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.5 "Raumtemperatur" legt
dabei folgende Grenzwerte und Maßnahmen fest:

26 °C - diese Temperatur sollte in Arbeitsräumen nicht überschritten
werden. Ist dies aufgrund hoher Außentemperaturen unvermeidbar,
müssen Sonnenschutzmaßnahmen vorhanden sein.
30 °C - ab dieser Temperatur sind Maßnahmen zur Reduzierung der
Belastung erforderlich, wie z. B. Bereitstellung von Getränken, Locke-
rung der Kleiderordnung oder Anpassung der Arbeitszeiten.
35 °C  -  Räume mit  Temperaturen über  35  °C  sind ohne zusätzliche
Schutzmaßnahmen  wie  Luftduschen  oder  Hitzepausen  nicht  mehr
als Arbeitsräume geeignet.

Mögliche Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten:

Bereitstellung geeigneter Getränke bei Temperaturen über 26 °C; ab
30 °C ist dies verpflichtend.
Installation von Jalousien,  Markisen oder  Sonnensegeln,  um direkte
Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
Verlagerung der Arbeitszeiten in die kühleren Morgen- oder Abend-
stunden.
Zusätzliche  Wärmequellen,  wie  z.  B.  Drucker,  sollten  möglichst  aus
den Räumen entfernt werden.
Anpassung evtl. Kleidungsvorschriften, um leichtere und atmungsak-
tive Kleidung zu ermöglichen.
Zur  Kühlung  der  Arbeitsräume  sollten  technische  Maßnahmen  er-
griffen werden (z. B. Einsatz von Ventilatoren, Klimaanlagen).

Bei  Arbeiten im Freien muss der  Arbeitgeber  besonders  auf  den Hitze-
schutz achten. Bei direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperatu-
ren  sind  Schattenplätze  bereitzustellen,  körperlich  anstrengende  Tätig-
keiten möglichst  in  die  kühleren Stunden zu verlegen und ausreichend
Trinkwasser  bereitzustellen.  Beschäftigte  müssen  durch  geeignete  Klei-
dung,  Kopfbedeckung  und  Sonnenschutzmittel  vor  UV-Strahlung  ge-
schützt werden. Ab etwa 35 °C darf nur weitergearbeitet werden, wenn
wirksame  Schutzmaßnahmen,  wie  zusätzliche  Pausen  oder  Schatten-
spender vorhanden sind.

Ex-Geschäfts­führer genießt wieder
Kündigungsschutz

Nach dem Kündigungsschutzgesetz sind leitende Angestellte vom Kündi-
gungsschutz  ausgenommen.  Ein  ehemaliger  Geschäftsführer  kann  sich
jedoch  nach  seiner  Abberufung  wieder  auf  den  allgemeinen  Kündi-
gungsschutz berufen. Das hat das Hessische Landesarbeitsgericht (LAG)
in einem aktuellen Urteil entschieden.

Dieser Entscheidung lag der nachfolgende Sachverhalt zugrunde: Ein Ex-
Geschäftsführer  war  seit  April  2021 als  "Vice  President  für  A"  bei  einer
Gesellschaft  angestellt.  Auf  Grundlage  eines  einheitlichen  Arbeitsver-
trags war er zugleich zum Geschäftsführer bestellt  worden.  Im Novem-
ber 2022 kündigte die Gesellschaft seine Abberufung an, die Anfang De-
zember durch die Benennung eines Nachfolgers und die Austragung im
Handelsregister  vollzogen  wurde.  Der  Ex-Geschäftsführer  wurde  an-
schließend  als  "Special  Project  Manager"  geführt,  nahm  aber  faktisch
keine  Tätigkeit  mehr  wahr.  Kurz  nach  der  Abberufung  wurde  ihm  die
Kündigung ausgesprochen.

Das  Landesarbeitsgericht  Hessen entschied in  der  Berufung zugunsten
des ehemaligen Geschäftsführers. Die Kündigung ist unwirksam, da der
Arbeitnehmer zum Zeitpunkt ihres Zugangs nicht mehr Geschäftsführer
war.  Maßgeblich  ist  die  tatsächliche  Stellung  im  Zeitpunkt  der  Kündi-
gung,  nicht  die  ursprüngliche Vertragsform oder der  frühere Organsta-
tus.

GmbH-Geschäftsführer - Beurteilung der
Sozialversicherungspflicht

Grundsätzlich  unterliegen  Personen,  die  gegen  Arbeitsentgelt  beschäf-
tigt  sind,  der  Versicherungspflicht  in  der  gesetzlichen  Rentenversiche-
rung. Eine abhängige Beschäftigung liegt vor,  wenn persönliche Abhän-
gigkeit  vom  Arbeitgeber  besteht,  etwa  durch  Weisungsgebundenheit
und  Eingliederung  in  dessen  Betriebsabläufe.  Diese  Merkmale  grenzen
die abhängige Beschäftigung von einer selbstständigen Tätigkeit ab, die
durch unternehmerisches Risiko und Entscheidungsfreiheit geprägt ist.

Auch bei GmbH-Geschäftsführern gelten diese Maßstäbe. Entscheidend
ist,  ob  sie  maßgeblichen  Einfluss  auf  die  Gesellschafterversammlung
und damit auf die Geschicke der Gesellschaft ausüben können.

Gesellschafter-Geschäftsführer gelten nur dann als selbstständig,  wenn
sie mindestens 50 % der Gesellschaftsanteile halten oder über eine ech-
te,  umfassende Sperrminorität  verfügen.  Eine bloße Minderheitsbeteili-
gung reicht nicht aus, es sei denn, der Gesellschaftsvertrag sichert eine
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Mitbestimmung  bei  allen  Gesellschafterentscheidungen.  Fremdge-
schäftsführer  (ohne  Kapitalbeteiligung)  gelten  grundsätzlich  als  abhän-
gig beschäftigt.

Zu  dieser  Problematik  lag  dem  Bundessozialgericht  (BSG)  folgender
Sachverhalt  vor:  Ein  Geschäftsführer  war  bei  einer  GmbH  tätig,  deren
Gesellschafter eine Holding-GmbH (50 %) und zwei natürliche Personen
(je  25  %)  waren.  Der  Geschäftsführer  war  Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer der Holding-GmbH, die wiederum gemeinsam mit seiner Ehefrau ge-
führt wurde. Beide hielten jeweils 50 % der Anteile und waren alleinver-
tretungsberechtigte  Geschäftsführer  der  Holding-GmbH.  Die  Deutsche
Rentenversicherung stellte im Rahmen einer Betriebsprüfung fest, dass
der  Geschäftsführer  sozialversicherungspflichtig  beschäftigt  sei,  da  er
nicht  über  eine  ausreichende  Rechtsmacht  verfüge,  um  seine  Tätigkeit
unabhängig  zu  gestalten.  Ohne  ausreichende  Rechtsmacht  ist  der  Ge-
schäftsführer in die Gesellschaft eingegliedert und daher sozialversiche-
rungspflichtig  beschäftigt.  Das BSG bestätigte die Auffassung der Deut-
schen Rentenversicherung.

Haftung - Badeunfall durch regelwidrige Nutzung
einer Wasserrutsche

Die Richter des Oberlandesgerichts Oldenburg (OLG) hatten die Frage zu
klären, ob das Schwimmbad und die Hersteller einer Wasserrutsche für
gesundheitliche  Schäden  haften,  wenn  die  Rutsche  entgegen  der  Nut-
zungshinweise falsch verwendet wird.

Vor dem Treppenaufgang und im Startbereich einer Wasserrutsche wa-
ren jeweils ein Hinweisschild mit den zulässigen Rutschpositionen sowie
an den Rutschen selbst Piktogramme angebracht, mit denen die Rutsch-
haltung "Kopf voran in Bauchlage" untersagt wurde. Ein Mann rutschte
jedoch in Bauchlage, mit dem Kopf und den ausgestreckten Armen vor-
an, die Rutsche hinunter. Im Wasser glitt er weiter und prallte mit dem
Kopf gegen die Beckenwand. Es wurde dann eine Querschnittslähmung
diagnostiziert. Der Mann verlangte u. a. von der Herstellerin der Wasser-
rutsche,  der  Betreiberin  des  Schwimmbads  und  den  Inspektoren  der
Wasserrutsche Schadensersatz und Schmerzensgeld i. H. v. 335.000 €.

Das  OLG  entschied,  dass  dem  Mann  ein  Schadensersatzanspruch  ge-
genüber  der  Betreiberin  des  Schwimmbads  und  der  Herstellerin  der
Wasserrutsche zusteht. Er muss sich jedoch ein Mitverschulden in Höhe
von  50  %  gegenüber  der  Herstellerin  und  40  %  gegenüber  der
Schwimmbadbetreiberin  anrechnen  lassen,  weil  er  die  Hinweisschilder
und die Piktogramme zur korrekten Rutschhaltung missachtete.

Die  Wasserrutsche  hätte  so  konzipiert  sein  müssen,  dass  nicht  nur  bei

bestimmungsgemäßem  Gebrauch,  sondern  auch  bei  vorhersehbarem
Fehlgebrauch,  wie  es  in  Schwimmbädern  regelmäßig  vorkommt,  keine
schwersten irreversiblen Verletzungen drohen, so die OLG-Richter. Auch
wenn der Mann die Hinweisschilder nicht beachtete, durfte er als Benut-
zer  einer  Wasserrutsche  in  einem  Spaßbad  davon  ausgehen,  dass  das
Rutschende so konzipiert ist, dass ein Aufprall  an der gegenüberliegen-
den  Beckenwand  auch  bei  Nutzung  der  Rutsche  in  Bauchlage  ausge-
schlossen  ist.  Ein  Hinweisschild  und  Piktogramme  zu  verbotenen
Rutschpraktiken  sind  keine  ausreichende  Maßnahme  zur  Gefahrenab-
wehr,  wenn  schwerste  Verletzungen  drohten.  Der  Gefahr  des  Kopfan-
stoßes hätte bereits bei Planung der Wasserrutsche durch einen größe-
ren  Abstand  zwischen  Beckenrand  und  Rutschende  entgegengewirkt
werden müssen.

Prüfpflichten eines Hostproviders

Ein  Hostprovider  -  hier  Meta  -  muss  nach  einem  Hinweis  auf  einen
rechtsverletzenden  Post  auf  der  Social-Media-Plattform  Facebook  auch
ohne weitere Hinweise sinngleiche Inhalte sperren. Sinngleich sind etwa
Beiträge mit  identischem Text  und Bild,  aber  abweichender  Gestaltung
(Auflösung,  Größe/Zuschnitt,  Verwendung  von  Farbfiltern,  Einfassung),
bloßer Änderung typografischer Zeichen oder Hinzufügung von Elemen-
ten etwa sog. Captions, welche den Aussagegehalt nicht verändern, ent-
schied das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. in Fortführung der Recht-
sprechung  zum  sog.  "Künast-Meme"  und  unter  Berücksichtigung  des
zwischenzeitlich in Kraft getretenen Digital Services Act.

Veränderungen an der Statik sind dem Käufer
mitzuteilen

Werden in  einem Wohnhaus  tragende  Wände entfernt  und  durch  eine
Stahlträgerkonstruktion  ersetzt,  muss  dies  einem  potenziellen  Käufer
der  Immobilie  ungefragt  mitgeteilt  werden.  Verschweigt  der  Verkäufer
diesen Umstand, stellt dies eine arglistige Täuschung dar, die den Käufer
zur Anfechtung des Kaufvertrags berechtigt. Dies haben die Richter des
Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken festgestellt.

Ein  Ehepaar  wollte  ihr  Wohnhaus  verkaufen.  Sie  erzählten dem kaufin-
teressierten Ehepaar jedoch nicht, dass es vor einigen Jahren ihr Wohn-
zimmer  vergrößert  und  dazu  eine  tragende  Trennwand  im  1.  OG  des
Hauses hatte entfernen lassen. Die Decke wurde nur noch durch zwei Ei-
senträger gestützt,  die direkt  auf  das Mauerwerk aufgelegt  und zusätz-
lich  durch  Baustützen  gestützt  wurden,  die  eigentlich  nur  für  den  vor-
übergehenden Gebrauch gedacht sind. Diese Trägerkonstruktion wurde
anschließend durch Verblendungen verdeckt und war nicht mehr ohne
Weiteres sichtbar. Um einen Nachweis über die Statik hatten sich die Ei-
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gentümer im Nachgang nicht bemüht.

Als die neuen Eigentümer dann selbst ein paar bauliche Veränderungen
durchführen  wollten,  beauftragten  sie  u.  a.  auch  einen  Statiker.  Dieser
stellte fest,  dass die Trägerkonstruktion unzulässig und nicht dauerhaft
tragfähig  sei.  Das  Ehepaar  hat  den  Kaufvertrag  über  das  Hausgrund-
stück daraufhin angefochten und das Verkäuferehepaar erfolgreich auf
Rückabwicklung verklagt.

Wohnen in einer WG - keine Kürzung des
Selbstbehalts beim Unterhalts­pflichtigen

Einem  Unterhaltspflichtigen  ist  gegenüber  seinen  minderjährigen  Kin-
dern  der  notwendige  Selbstbehalt  auch  dann  zu  belassen,  wenn  die
Wohnkosten  den  insoweit  im  Selbstbehalt  berücksichtigten  Betrag  un-
terschreiten. Denn es unterliegt grundsätzlich dessen freier Disposition,
wie er die ihm zu belassenden, ohnehin knappen Mittel nutzt. Ihm ist es
deswegen  nicht  verwehrt,  seine  Bedürfnisse  anders  als  in  den  Unter-
haltstabellen vorgesehen zu gewichten und sich z. B. mit einer preiswer-
teren Wohnung zu begnügen,  um zusätzliche Mittel  für  andere Zwecke
einsetzen zu können.

Anders  ist  es,  wenn  der  Unterhaltspflichtige  in  einer  neuen  Lebensge-
meinschaft lebt (ehelich oder nichtehelich): Dann kann der Selbstbehalt
reduziert werden, weil durch das gemeinsame Wirtschaften regelmäßig
Kostenersparnisse entstehen - z. B. bei Miete oder Lebensmitteln. Maß-
geblich  ist,  ob  der  Unterhaltspflichtige  durch  diese  Gemeinschaft  spür-
bar günstiger lebt, ohne seinen Lebensstandard zu senken.

Das  bloße  Zusammenleben  in  einer  Wohngemeinschaft  reicht  dafür
aber nicht aus. Zwar spart man auch hier in der Regel Mietkosten, doch
diese  Einsparungen  gehen  häufig  mit  Verlusten  an  Wohnfläche  und
Komfort  einher.  Eine  pauschale  Absenkung  des  Selbstbehalts  kommt
deshalb in solchen Fällen nicht in Betracht.

Fahrverbot wegen Tempoverstoß - Ausrede mit
angeblich unklarer Beschilderung scheitert

In  einem  vom  Oberlandesgericht  Frankfurt  a.  M.  (OLG)  entschiedenen
Fall  hatte  ein  Autofahrer  Rechtsbeschwerde  gegen  einen  Bußgeldbe-
scheid und ein verhängtes Fahrverbot eingelegt. Der Fahrer war wegen
fahrlässiger  Überschreitung  der  zulässigen  Höchstgeschwindigkeit  au-
ßerhalb geschlossener Ortschaften um 86 km/h zu einer Geldbuße von
900  €  verurteilt  worden,  verbunden mit  einem dreimonatigen  Fahrver-
bot. Er befuhr die A 7 mit 146 km/h. Im Bereich einer LKW-Kontrolle war
aus  Sicherheitsgründen  die  Höchstgeschwindigkeit  auf  60  km/h  redu-

ziert und ein Überholverbot für LKW und Busse angeordnet worden. Der
Autofahrer  berief  sich  bei  der  Beschwerde  auf  eine  "völlig  verwirrende
Beschilderung".

Das OLG stellte klar, dass die Beschilderung mit einer Geschwindigkeits-
reduzierung auf 60 km/h und einem Überholverbot für LKWs und Busse
nicht  "verwirrend"  ist.  Wer  Verkehrsschilder  nicht  versteht  oder  verste-
hen will,  handelt  vorsätzlich,  da  er  sich  bewusst  und gewollt  gegen die
Rechtsordnung stellt. Die Rechtsbeschwerde wurde verworfen.
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